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Index

L85003 Straßen Niederösterreich

10/10 Grundrechte

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

LStG NÖ 1999 §11;

StGG Art5;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

1. StGG Art. 5 heute

2. StGG Art. 5 gültig ab 23.12.1867

Rechtssatz

Auch ohne ausdrücklich gesetzlich statuierte Verhandlungsp9icht ist eine Enteignung nur dann notwendig und

erforderlich und somit im ö:entlichen Interesse im Sinne der Bundesverfassung gelegen, wenn der

Grundstückseigentümer ein angemessenes Kaufangebot oder die privatrechtliche Einräumung entsprechender Rechte

abgelehnt hat. Im ö:entlichen Interesse gelegen und in diesem Sinn erforderlich ist eine Enteignung nur dann, wenn

ernsthafte Bemühungen des Enteignungswerbers misslungen sind, das für einen ö:entlichen Zweck benötigte

Grundstück oder Nutzungsrecht zu angemessenen Bedingungen zu erwerben. Derartige ernsthafte Bemühungen

stellen sohin eine von der Enteignungsbehörde zu prüfende Bedingung der Zulässigkeit einer Enteignung dar (Hinweis

E des Verfassungsgerichtshofes vom 13. Oktober 1993, Slg.Nr. 13.579).
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